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PN06190006 ▪ 04.06.2019 nts Ingenieurgesellschaft 

Verkehrserzeugung  
 

Die Ermittlung der Verkehrserzeugung für die Bruttobaulandfläche wird mithilfe des Programmes 

Ver_Bau (Hersteller: Dietmar Bosserhoff) ermittelt, welches zum einen Kennwerte gemäß der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen nutzt als auch auf eine Vielzahl von Kennwerten 

eigener Forschungsprojekte und Erhebungen zurückgreift. Es wird eine Verkehrserzeugung für eine 

Fläche von etwa 2,2 ha Bruttobauland geschätzt. Die angenommenen Kenngrößen zur Abschätzung 

der minimalen und maximalen Anzahl an Fahrten pro Werktag, sind in der nachfolgenden Tabelle 

aufgeführt.  

Tab. 1: Annahmen, Verkehrserzeugung durch produzierendes Gewerbe 

 Annahme Literatur / Bosserhoff 

Kennwert für Beschäftigte 30 bis 110 Beschäftigte je ha 
Bruttobauland  

30 bis 110 Beschäftigte je ha 
Bruttobauland 

Anwesenheit der Beschäftig-
ten 

90 % 80 bis 90 % 

Wegehäufigkeit der Beschäf-
tigten 

2,5 bis 3,0 Wege pro Beschäf-
tigtem pro Tag 

2,5 bis 3,0 Wege pro Beschäftig-
tem pro Tag 

MIV-Anteil der Beschäftigten 68 % 68 % (Mobilitätsbefragung Kreis 
Borken, Fahrtzweck: Arbeit) 

Pkw-Besetzungsgrad der Be-
schäftigten 

1,1 Personen pro Pkw 1,1 Personen pro Pkw 

Kennwert für Kunden  0,1 bis 1,0 Wege pro Beschäf-
tigtem 

0,5 bis 2,0 Kunden je m² Ver-
kaufsfläche 

MIV-Anteil der Kunden  68 % 68 % (Mobilitätsbefragung Kreis 
Borken, Fahrzweck Arbeit) 

30 – 100 % (Bosserhoff) 

Pkw-Besetzungsgrad der 
Kunden  

1,1 Personen pro Pkw 1,0 bis 1,1 Personen pro Pkw 

Kennwert für Güterverkehr 0,05 bis 1,0 Lkw-Fahrten je 
Beschäftigten je Tag 

0,05 bis 1,0 Lkw-Fahrten je Be-
schäftigten je Tag 

 

Es ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten minimalen und maximalen Fahrten 

pro Tag. 

Tab. 2: Ermittlung der Verkehrserzeugung durch die Vorhaben 

 Min-Kfz-Zahlen Max-Kfz-Zahlen 

Kfz-Fahrten / 24h 134 748 

Mittelwert Kfz-Fahrten / 24h 441 

Quell- bzw. Zielverkehr / 24 h 67 374 

Mittelwert Q-/ Z Kfz-Fahrten / 24h 220 

 

Insgesamt ist danach mit einem Kfz-Aufkommen von ca. 441 Fahrten pro Werktag zu rechnen (220 

Kfz/24h Quellverkehr, 220 Kfz/24h Zielverkehr). Von den 441 Kfz-Fahrten sind etwa 117 Lkw-Fahrten. 
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Lärmtechn. Ersteinschätzung (nach 16.BImSchV) 

Projekt: Anbindung eines Gewerbegebietes an die B 70 Vredener Dyk in Oeding 

Grundlagen: 

- Belag der Fahrbahnen: 

Gussasphalt, Asphaltbeton, Splittmastix DStrO = -2 dB(A) 

 

- zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

B70 = 70 km/h PKW und LKW 

Pingelerhook und Hessinghook = 50 km/h PKW und LKW 

 

- Gebietsnutzungen der angrenzenden Bebauung: 

Außenbereich – Bewertung wie Mischgebiet 

 

- Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV:  

Außenbereich = 64 dB(A) am Tag / 54 dB(A) in der Nacht 

 

- Verkehrsbelastungsdaten: 

siehe Auswertung Prognose-0, 1 und 2; für den Prognosehorizont 2030 

 

 

- Sonstiges: 

Berücksichtigung einer Lichtsignalanlage in dem Prognosefall 2 

 

Ergebnisse: 

- gemäß der 16. BImSchV müssen für einen Anspruch auf Lärmschutz sowohl die Grenzwerte 

überschritten sein, als auch eine Erhöhung der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) 

(aufgerundet) vorliegen. 

 

- erreicht der Beurteilungspegel im Prognose-Plan-Fall 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der 

Nacht, besteht in jedem Fall Anspruch auf Lärmschutz, unabhängig vom Maß der Erhöhung. 

 

- ebenso besteht Anspruch auf Lärmschutz, wenn der Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tag 

bzw. 60 dB(A) in der Nacht noch weiter erhöht wird im Prognose-Plan-Fall, ebenfalls unab-

hängig vom Maß der Erhöhung, das gilt nicht für Gewerbegebiete. 

Hinweis: Jede Straße wird einzeln betrachtet und bezüglich der Kriterien einer wesentlichen 

Änderung geprüft. 
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Prüfung wesentliche Änderung B 70 Vredener Dyk: 

Bem.: Der in den Spalten 3 und 4 angegebene Beurteilungspegel für den Prognose-Null-Fall 
Tag und Nacht ist nur zur Information angegeben und geht nicht mit in die Bewertung ein. 

 

 
Rot dargestellte Beurteilungspegel = Immissionsgrenzwert werden überschritten 

 

Festzustellen ist, dass durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der B 70 und durch den 

Zuschlag für erhöhte Störwirkung von Lichtsignalanlagen an allen Gebäudefronten eine Erhö-

hung von 2,2 dB bzw. 2,1 dB zu verzeichnen ist. Die Immissionsgrenzwerte werden an der 

östlichen und nördlichen Gebäudefront im EG, 1.OG am Tag und in der Nacht im Prognosefall 

2 überschritten und somit besteht hier ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen. Ebenso ist 

davon die südliche Gebäudefront im 1. OG in der Nacht betroffen und Lärmschutz ist zu prü-

fen. 

Das Gebäude Pingelerhook 6 liegt beim Stand der derzeitigen Planung außerhalb der Bau-

strecke und wird nicht Anspruchsberechtigt sein. Eine Prüfung kann erst bei bekannter ge-

nauer Lage des Bauabschnittes geprüft werden. 
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Prüfung wesentliche Änderung Pingelerhook und Hessinghook: 

 
 
Festzustellen ist, dass an keiner Gebäudefront ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen ent-

steht. 

 

Grundsätzlich ist dem aktiven Lärmschutz gegenüber dem passiven Lärmschutz Vorrang zu 

geben. Aktiver Lärmschutz kann unterbleiben, wenn die Kosten der Lärmschutzanlagen an 

der Straße oder lärmmindernde Beläge außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 

stehen. Auch andere Kriterien wie z. B. städtebauliche bzw. landschaftsgestalterische Ge-

sichtspunkte, sowie Anzahl und Art der zu schützenden Objekte müssen berücksichtigt wer-

den. Aktiver Lärmschutz (Lärmschutzwand- oder Wall) kann auch aus Platzgründen (Nähe der 

Gebäude zur Straße) oder wegen unzumutbarer Verschattung der Gebäude ausgeschlossen 

sein. 

 

Münster, 05.06.2019      
 

Anlagen 

Lageplan 
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Immissionsgrenzwerte

gem. 16. BImSchV

Wohnbauflächen (WA, WR)

Gemischte Baufläche (MI,MK)

Außenwohnbereich (AU)

Schule, Kleingarten

Gewerbegebiete (GE)

IGW Tag / Nacht

[dB(A)]

59 / 49

64 / 54

64 / 54

64 / --

69 / 59

Maßstab 1:750
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Ergebnisse lärmtechnischer Berechnungen

Zeichenerklärung

Emissionslinie Straße

Lichtzeichenanlage

Immissionsort mit lfd. Nr.

Bewertung gem. 16. BImSchV

Fassade mit Anspruch auf Lärmschutz

08.1

01_1

01_201_3
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